Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens

Bescheidspruch

Das Verfahren betreffend die Kommunalsteuer für 2007 (Bescheid vom 20. Jänner 2010) wird gemäß § 303 Abs. 4 Bundesabgabenordnung (BAO) wieder aufgenommen.
Begründung

Das Verfahren war gemäß § 303 Abs. 4 BAO wieder aufzunehmen, weil Tatsachen nachträglich bekannt wurden. Die Wiederaufnahme wurde unter Abwägung von Billigkeits- und Zweckmäßigkeitsgründen (§ 20 BAO) verfügt. Die Auswirkungen können nicht als geringfügig angesehen werden.


Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Die Berufung muss innerhalb eines Monates nach der Zustellung des Bescheides bei der Gemeinde Musterland eingereicht oder bei der Post aufgegeben oder in einer sonst technisch möglichen Form eingebracht werden (mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Bescheid erlassenden Behörde und den Beteiligten nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen bzw. etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs im Internet bekannt gemacht sind).

Eine Berufung muss die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet, eine Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird, die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden und eine Begründung enthalten. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung (§ 254 BAO).

Die Einhebung des in Streit stehenden Betrages kann auf Antrag gemäß § 212 a BAO bis zur Erledigung der Berufung ausgesetzt werden. Soweit der Berufung nicht stattgegeben wird, sind in der Folge Zinsen zu entrichten.

Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

